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Ad f & 3

Au diesen beiden ist der Zweck und der Bereich dieser 
seit fast eineni Jahrhundert bestehenden Anstalt genau ange­
geben. Die ganz ungewöhnlich günstigen Erfolge dieses In­
stituts, welches im Laufe van 97 Jahren nachweislich nicht 
mehr als die verhältnißmäßig unglaublich geringe Suunne uon 
30,000 Rubel an Ersatz für stattgehabte Brandschäden auszu­
zahlen gehabt hat, müssen gewiß zum größefteu Theil in der so 
selten vortheilhaften Situation unserer alten innern Stadt gesucht 
werden, welche, wie wohl nicht sehr viele Städte in Europa, 
einen mit gar keinen hölzernen Häusern untermischten Eompler 
von 850 niit steinernen Gebäuden bildet, meistens mit soliden 
Brandmauern versehen, deren unschätzbarer Rutzen sich schon 
bei manchem Brande, auch bei dem allerneuesteu, glänzend er­
wiesen hat. Konnten und mußten solche bewußte,' in die Au­
gen springenden Vorzüge der innern, alten Stadt, in Bezug 
auf ihre Lage und Beschaffenheit, die General-Versammlnng ver­
anlassen, eine obrigkeitliche Aufforderung zu einer Verschmelzung 
dieser Anstalt mit der vorstädtischen Assecurations-Soeietät ent­
schieden und einstimmig mit Rein zu beantworten, so sollte man an­
nehmen dürfen, daß an eine Verschmelzung dieser Anstalt mit den 
anderen Städten dieses Gouvernements, oder gar des großen 
Reichs gar nicht zu denken sei. Und doch sind in neuester 
Zeit auch solche Gedanken ausgesprochen worden. Die Eom- 
mission hat, im Einklänge mit den Beschlüssen der General­
Versammlung und nach ihrer vollsten Ueberzeugung die ganz 
besonders bevorzugte Lage dieses Instituts, welche ihm gerade 
aus dem so bestimmt begrenzten Wirkungskreise erwächst, voll­
ständig aufrecht erhalten und den beiden in Rede stehenden 
Paragraphen diejenige Fassung gegeben, welche der Anstalt 
das bisherige erfahrungsmäßig ungemein günstige Terrain 
ihrer Thätigkeit auch für die Folge zu conservireu bestimmt 
ist. Es muß angenommen werden, daß ruhige Ueberleguug 
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und gerechte Würdigung der bestehenden Verhältnisse den be­
zeichneten Standpunkt der Redactions - Commission in dieser
Frage als den richtigen, den wahren Interessen des Jnstitllts 
entsprechenden, werde erscheinen lassen.

Da es vorgekommen sein soll, daß manche Ressorts 
mancher Ministerien sich geweigert haben sollen, in der Rigaer 
gegenseitigen Versicherung verasfecurirte Hauser nach gleichen 
Grundsätzen wie anderswo versicherte Immobilien als Sa log 
anzunehmen, so hat aus Antrag der Commission, die Adminl- 
stration beschlossen: bei Vorstellung des Statntenprojects zur 
Bestätigung, wo gehörig die dringende motivirte Bitte zu stellen, 
daß eine Höchste, nöthigenfalls die Allerhöchste Genehmigung 
und Verordnung erwirkt werden möge, durch welche es aus­
drücklich anbefohlen lverde, die den: Rigaer Gegenseitigkeits- 
Versicherungsverbande angehörigen Gebäude, durchweg ohne 
Schwierigkeiten und in vollständig gleichem Rechte mit irgend­
wo anders versicherten Immobilien als Salog anzunehmen. 
Bei dem öffentlich kundgegebenen Bestreben der Staats-Regie­
rung, an allen Orten des Reichs gegenseitige Feuer­
versicherungen Hervorzurusen und diese vorzugsweise als nützlich 
anzuempfehlen, darf es wohl kaum einem Zweifel unterliegen, 
daß eine diesseitige Bitte solcher Art geneigte und prompte Ge­
währung finden werde.

Ad K 5.

Abgesehen davon, daß die in diesem 8 enthaltene Be­
stimmung sich wohl ziemlich ausnahmlos in jeden: Feuerver­
sicherungs-Statut vorfindet, so ist sie ohne Zweifel auch an sich 
selbst so wahlberechtigt, daß eine Motivirung derselben kaum 
erforderlich erscheint. Da aber gerade in neuester Zeit der 
Grundsatz sehr ost geltend gemacht wird, daß der Ankanss- 
werth eines Gebäudes zur Grundlage für die Taxation des­
selben genonunen werden, oder gar, daß die Werthbestimmuug 
desselben gar nicht das Ergebniß einer Abschätzung sein, son­
dern dem freien Ermessen des Besitzers überlassen werden 
soll, so nmß hervorgehoben werden, daß eine Feuerversicherungs­
anstalt nur die Aufgabe haben kann, durch eine sorgfältige, 
voll Zeit zu Zeit wiederholte Taration den wahren materiellen 
Bauwerth eines Gebäudes in bent Maße richtig ermittelt und 
festgestellt zu haben, daß dasselbe im Fall eines Brandunglücks 
für die auszuzahlende Taxations-Summe von dem bisherigen 
Besitzer, oder dessen Besitznachfolger in seinem frühere:! Umfange 



wirklich wieder aufgebaut werden kann. Da der bei dem An­
kauf des Gebäudes mit bezahlte Grund und Bodeil, der ent­
weder wieder bebaut, oder besonders verkauft werden kann, 
nach wie vor deur Besitzer verbleibt, die Lage des Gebäudes 
und der hauptsächlich von dieser bedingte Ertragswerth eben­
falls keine Veränderung erleiden, so ist schwer einzusehen, wie 
billigerweise von einer Feuerversicherungs-Anstalt mehr gefor­
dert und irgend ein anderer Taxations-Modus als richtiger be­
zeichnet werden kann. Eine Uuzulänglichkeit der auszuzahlen­
den Versicherungs-Summe zur Wiedererbauuug des abgebrann­
ten Hauses kaun nur in dem selbst verschuldeten Falle eintre- 
tcn, wenn der Besitzer sein Immobile in argen Verfall hat ge- 
rathen lassen und weuu in Folge dessen ein bedeutender Un­
terschied im Werthe zwischen seinem verfallenen uud einem neu 
zu erbauenden Hause entstanden ist. Aber auch selbst in diesem 
Falle erwiese sich die stattgehabte Werthbestimmuug als eine 
vollkommen richtige und gerechte, uud obeuein würden dem Er­
bauer zur Vollendung seines neuen Hauses ebenso gewiß Ka­
pitalien belassen oder dargeliehen werden, als sie ihm bei fort­
gehendem Verfall des alten Hauses gekündigt und entzogen 
worden lvären. Die Behauptung, daß jeder Hausbesitzer die 
Höhe der Summe, für welche er sein Haus versichern will, 
willkührlich selbst müsse bestiuuueu und die Gesammtheit die 
Hausbesitzer zur Annahme feines Verlangens nöthigen können, 
bedarf wohl keiner Wiederlegung, da es zu unnatürlich wäre, 
wenn der specielle Wille eines Einzelnen, ohne alle Begründung, 
für eine Gesammtheit sollte zwingend sein dürfen und da die 
Gefahr, welche bei naheliegendem Mißbrauch solcher eiuseitigen 
Werthbestimmuug der ganzen Anstalt daraus erwachsen köuute, 
nur gar zu eiuleuchtend ist.

Ad § 9.

Um uicht eiue allzugroße Ungleichheit in der Feuersge­
fährlichkeit der dem Verein angehörigen Immobilien herbeizn- 
führen und dadurch dies Gleichgewicht iu der Gegenseitigkeit 
des Risico's zu alteriren, ist es für uothwendig erachtet worden, 
der Administration durch diesen § die Möglichkeit zur Abwehr 
der vorzugsweise feuersgefährlicher Gebäude zu bieten, ja die­
selbe sogar zur absoluten Verweigerung der Aufnahme zu be­
rechtigen. Dagegen hat die Counnission auf deu ausgesproche­
nen Vorschlag: gewöhnliche» Wohnhäusern, deren Taxations- 
werth über 100,000 Rubel beträgt, die Aufnahme in den Ver­
band grundsätzlich zu versagen, einzugehen keine Veranlassung 
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finden können, weil dadurch ein großer Theil der auf deur ehe- 
maligeu Festungs-Terraiu neu zu erbauenden Häuser, bei deuen 
allein überhaupt nur uoch von Eintritt die Rede sein kann 
und bei deren sorgfältigerer, neuerer Bauart eine Feuersgefahr 
lvahrscheinlich in geringeren: Grade stattfinden wird, zum Rach­
theil der Anstalt von der Aufnahme ausgeschlossen sein würde. 
Denn es wird,"— Gleichartigkeit der versicherten Gebäude vor­
ausgesetzt — nach dem Dafürhalten der Commission, bei Ge- 
genseitigkeits-Bersichernngs-Anstnlten durch das Hinzutreten ei­
nes Hauses das Risico des Verbandes gerade nur in dem Ver­
hältnis vergrößert, als dadurch die Einnahtne und Leistungsfä­
higkeit desselben vermehrt wird, und es dürfte auch kein Grund 
vorhanden sein, anznnehmen, daß ein großes Wohnhans von 
über 100,000 Rubel an Werth jedesmal gänzlich ab- oder aus­
brennen müsse.

Ad § tt.

In den Bestimmungen dieses § sind die Grundsätze 
wieder ausgenommen, welche bereits in den alten Statuten ent­
halten sind und welche seit Gründung der Versicherungsanstalt 
Geltung gehabt haben.

Die alten Statuten stellten int § 10 fest, daß „alle Iui- 
„mobilien, die einmal bei dieser Feuerversicherungs-Anstalt ein- 
„ geschrieben worden nicht mehr ausgeschrieben werden dürfen, 
„falls selbige auch einen andern Eigenthümer erhielten."

Als die gegenwärtige llmarbeitnng der Statuten pro- 
jectirt wurde, kau: es in Frage, ob diese Bestimmung beiznbe- 
tju[ten, oder ob sie nicht vielmehr aufznheben sei und dir Häuser 
von der Verpflichtung, welche sie bei ihrem Eintritt in die An­
stalt übernommen haben, wieder zu befreien seien.

Diese Frage entstand ans der Betrachtung, daß man 
einem Jeden die möglichste Freiheit lassen und daher auch je­
dem Hausbesitzer gestatten müsse, in den Verein ein- und auszn- 
treten, je nachdem es ihm zweckmäßiger erscheine, in-oder außerhalb 
dieses Vereins seine Versicherung zn suchen. Man meinte, man 
müsse es Jedem zu jeder Zeit überlassen, seiner Meinung zu 
folgen, wenn er diese gegenseitige Versicherungsanstalt für we­
niger Sicherheit bietend erachte, als ihm eine Aetien-Gesellschaft 
zn gewähren scheine. In der General - Versammlung am 4. 
Mai wurde jedoch Folgendes dagegen in Geltung gebracht: 
Eine gegenseitige Versicherung ist überhaupt nur dann möglich, 
weuu eine möglichst große Anzahl von Immobilien daran 



Theil nimmt, indem nur in einem sulchen Falle die Tragung 
jedes eiutretenden Brandschadens möglich ist. Denn nur in 
solchem Falle vertheilt sich selbst eine große Summe, die ge­
zahlt werden muß, in solche Theile, daß die Bezahlung der­
selben von den Einzelnen ohne Schwierigkeit und ohne über­
mäßige Opfer bestritten werden kann. Da nun aber bei dem 
geringen Umfange unserer Stadt die Anzahl der Gebäude, 
welche überhaupt beitreten können, schon an iinb für sich eine 
begrenzte ist, so kann die Fortexistenz der Brandversicherungs­
Anstalt nur dadurch gesichert werden, daß eine möglichst große 
Anzahl der Gebäude auch bei derselben erhalten bleibe. Eben 
dies aber ist es, was die Bestimmuug des § 10 in den alten 
Statuten bezweckt hat. Die Frage aber, ob es wünschenswerth 
sei, die Brandversicherungs - Austalt zu erhalten, kann im In­
teresse der Hausbesitzer und der Stadt nur bejaht werden. Eine 
gegenseitige Versicherung bietet dell Hausbesitzern vor Allem die 
billigste Versicherung, denn ihre Tendenz ist es nicht, wie dies 
bei den Actien - Gesellschaften der Fall ist, einen Gewinn zu 
machen, sondern nur allein den Schaden durch gemeinschaftliche 
Tragung zu ersetzen und daher die Beiträge nur in so weit zu 
bemesseu, als die Deckung eines entstandenen Brandschadens es 
eben nothweudig macht. Eine gegenseitige Versicherungs - Ge­
sellschaft bietet überdies noch den Vortheil, daß sie die Achtung 
und die Sorge für das Eigenthum erhält uud deshalb vor Ge­
fahren bewahrt. Es ist Thatsache, daß in den Bereichen ge­
genseitiger Versicheruugs-Gesellschaften die Feuersbrünste seltener 
sind, während überall da, wo die Aetien-Gesellschaften ihre Ge­
biete haben, die Sorglosigkeit wächst und hierdurch wie durch 
den Anreiz zu Brandstiftungen die Gefahr der Feuerschäden 
vermehrt wird. Es ist daher auch überall unbestritten aner­
kannt, daß dem Prineip der gegenseitigen Versicherung der un­
bedingte Vorzug zugestandeu werden muß.

Man hat wohl die Besorgniß aufgestellt, daß, wenn 
eine Feuersbrunst eiumal ganze Stadttheile niederlegen würde, 
daun es unmöglich sein würde, daß die übrigen Häuser den 
Schaden zu ersetzen im Stande sein würden. Indessen in dem 
Falle einer solchen großen Feuersbrunst, bieten auch die Actien- 
Gesellschafteu keine Sicherheit mehr, da ihre Berechnungen nur 
aus die gewöhnlichen Vorkouunuisse basirt siud, uud wenu Fälle 
solcher außerordentlichen Art eintreten, auch sie der Insolvenz 
verfallen unb ihren übernommenen Verpflichtungen nicht naäp 
komineu können, lleberdies aber lehrt die Erfahrung bis in die 
jüngste Seit, daß bei der Bauart in unserer Stadt wenig Grund 
für eine Besorgniß solcher Art vorhanden ist, da die starken 



Brandmauern es möglich machen, daß ein Haus vollständig 
auf- und ausbrennerr kann und dabei die umstehenden Häuser 
unversehrt stehen bleiben.

Ueberdies ist aber zur Erhöhung der Sicherheit unse­
rer Anstalt eben jetzt zugleich in Vorschlag gebracht, durch jähr­
liche Beiträge Kapitalien anzusammeln und da man nach den 
Erfahrungen vergangener Zeiten hoffen kann, daß größere 
Brandschäden immer erst nach längeren Zwischenräumen ein­
treten, so kann man zugleich auch d i e Hoffnung hegen, daß 
ein solcher Fall bereits einen bedeutenden Reservefond vorfin­
den wird.

Da die Absicht unserer Hausbesitzer dahin geht, wohl die 
Statuten der Brandversicherungs-Anstalt einer Verbesserung und 
Vervollständigung zu unterziehen, nicht aber die Fortexistenz der 
Anstalt selbst in Frage zii stellen und zu gefährden, fo hat die 
General-Versammlnng der Hausbesitzer am 4. Mai durch Ma­
joritätsbeschluß sich gegen die Aufhebung des § 10 ausgespro­
chen. In Folge dessen ist denn die Bestimmung dieses § auch in 
dem Entwurf der neuen Statuten wieder ausgenommen worden.

Wenn aber die General-Versammlung sich veranlaßt 
sehen sollte, ihren Beschluß vom 4. Mai 1862 dahin zu mo- 
dificiren, daß die, gemäß dem 8 10 des alten Statuts von den 
eingetretenen Hausbesitzern eingegangene Verpflichtung des un­
ausgesetzten Verbleibens in diesem Verbände nur noch für die 
ersten 10 Jahre nach Inkraftsetzung des neuen Statuts auf­
recht zu erhalten, von da ab aber aufzuheben wäre, so würde 
die Commission nach ihrer, durch die Redactions - Arbeit und 
aus dem Zusammenhänge des Statuts gewonnenen Ueberzeu- 
gung keine Bedenken dagegen zu erheben haben, da ihr die 
höchst wünschenswerthe Fortexistenz dieser segensreichen Anstalt 
auch auf diesem Wege genugsam gesichert erscheint.

Ad K 1Ä

Ein bei irgend einer Assecurations-Anstalt nach deren 
Grundsätzen taxirtes und bei ihr zum vollen Werth ver­
sichertes Gebäude über diesen ermittelten und festgestellten 
vollen Werth hinaus auch beliebig noch anderweitig versichern 
zu dürfen, ist ebenfalls eine Forderung die in neuester Zeit 
sehr oft gestellt, aber keinenfalls gewährt werden darf; denn 
in jedem Statut, sowohl auf Gegenseitigkeit gegründeter An­
stalten als auch zum Zweck des Erwerbes und Gewinnes zu­
sammengetretener Actien-Gefellschaften wird ein solches Versah- 
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rm als unerlaubt, ja sogar als Betrug bezeichuet und mit gefek- 
licher Strafe bedroht. — Eine sogenannte Nachversicherung oder 
überhaupt jede weitere Versicherung eines bereits verassecurirten 
Gegenstandes kann nur dann stattfinden, wenn entweder der 
Versicherer nicht für den ganzen Werth des betreffenden Gegew 
standes die Gefahr hat übernehmen, oder wenn der Versichernde 
nicht den ganzen Werth bei einer Assecuranz-Anstalt hat ver­
sichern wollen. Aber auch in diesen Fällen behält sich statuten­
mäßig der erste Versicherer stets das ihm zuständige Recht vor, 
bei jeder weiteren Versicherung des bei ihm verassecurirten Ge­
genstandes vorher genaue Kenutniß vou dem Betrage und den 
sonstigen Bedingungen der ferneren Versicherung erhalten zu 
niüssen, um nach Maßgabe der Umstände eine solche zu gestat­
ten, oder sein eingegangenes Versicherungsverhältniß aufzulösen. 
Wo aber, wie bei dieser städtischen Brandversicherungs-Anstalt, 
ein Immobile niemals anders als zum vollen Werthe ver­
sichert werden, und wo das eingegangene Bersicherungs-Verhält- 
niß nicht durch Austritt oder anderswie gelöst werden kann, 
muß eine weitere Versicherung eitles in den Verband eingetre­
tenen Jmmobils absolut verboten sein imb alle Rechtsnachtheile 
eines verbotenen Verfahrens nach sich ziehen. Abgesehen da­
von, daß eine theilweise Versicherung desselben Gebäudes bei 
auswärtigen Actien-Gesellschaften das Priucip der vollständigen 
Gegenseitigkeit in dieser Anstalt alteriren würde und schon des­
halb unzulässig ist, so mußte die Zulassung einer weiteren Ver­
sicherung über den festgestellten Werth hinaus auch geradezu 
eine Gefährdung der Anstaltsmitglieder genannt werden, weil 
es nicht wird geleugnet werden können, daß eine dieser Anstalt 
unbekannte, den wahren Werth des Gebäudes vielleicht um das 
Doppelte übersteigende Versicherung bei dem so Versicherten, — 
selbst wenn man böse Absichten als undenkbar annehmen will, 
die Sorglosigkeit ilnd Leichtfertigkeit im Umgänge mit Feuer 
bis zu eiuer erschreckenden Höhe steigern und sehr gefahrbrin­
gend für die Gesammtheit werden kann. Kommt mm noch 
hinzu, daß der Abschätzungs-Modus, welcher bei der gegenwär­
tig stattfindenden General-Taxation angewandt wird und auch 
für die Zukunft beibehalten werden soll, derselbe ist, welcher 
bei den Actien-Versicherungs-Gesellschaften im Gebrauch ist, ja 
daß der beeidigte Tarator dieser Aastalt zugleich bei den mei­
sten Actien-Gesellschaften die Abschätzungen besorgt, so ist nicht 
einzusehen, welchen erlaubten Zweck es haben könnte, den Mit­
gliedern dieser Anstalt die Versicherung ihrer bereits zum Volleu 
verassecurirten Jnunobilien, bei auswärtigen Aetien-Eonipagnien, 
ü b e r den gründlich ermittelten und festgestellten, wahren, vol­
len Werth derselben Hinans statutenmäßig zu gestatten. Viel­
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mehr leuchtet ein, daß, da Niemand für seinen Verlust durch 
Brandunglück mehr als bcn vollen Ersah soll beanspruchen, 
keinenfalls aber einen Gewinn dabei beabsichtigen oder errei­
chen dürfen, jede, solchen Mißbrauch herbeiführende Maßregel, 
wie in dem oben besprochenen Falle, aufs bestimmteste verbo­
ten sein muß.

Ad § LS.

Daß die Ansammlung eines möglichst bedeutenden Fonds 
durch einen nicht überlastenden jährlichen Beitrag zur festeren 
Begründung des Instituts nothwendig und heilsam ist, scheint 
einstinnnig anerkannt zu werden, und ebenso wird Niemand 
bestreiten wollen, daß dieser Zweck durch einen größeren Jah­
resbeitrag schneller erreicht wird, als durch einen kleineren.

Indem die Redactious-Commission in dem beiliegenden 
Entwnrf nur V2 per Mille vorschlägt, muß sie jedoch darauf 
ailfmerksam machen, daß die General-Versammlung sich Vorbe­
halten hat, in den Grenzen von % bis 1 per Mille, über die 
Höhe des jährlichen Beitrages noch erst definitive Bestimmung 
zu treffen.

Wenngleich in diesem wie auch im § 20 nur schlecht­
hin von Fruchtbarmachung der eingeflossenen Gelder die Rede 
ist, so hat die Redaetious-Eommissiou dabei jedoch als selstver- 
ständlich angenommen, daß eine Anstalt, welche jederzeit in den 
Fall kommen kann, baaren Geldes in größeren Summen zn 
bedürfen, ihre Capitalien schon deshalb nicht auf Privat -Hy- 
pothekeu begeben dürfe, sondern dieselben in täglich ver- 
änßerbaren öffentlichen Staats-, Provinzial- oder städtischen Pa­
pieren anlegen werde. Die Commission hat in dem § 17 die 
Wahl der Werthpapiere zwar allerdings der Administration an­
heim gegeben, könnte aber eben sowohl auch eine speeielle, 
bindende Bestinunung darüber anfnehmen.

Ad K 19 &

Wenn man die 97jährige Erfahrung dieser Anstalt 
in Bezug auf die bisherige, dankenswerth kleine Zahl von 
Brandschäden zu Grunde legt, und sich der Hoffnung auf 
gleiche Resultate für die Zukunft auch mir in begrenztem 
Maße hingiebt, so ist der im § 20 für die Folgezeit als mög­
lich gesetzte Fall einer Dividenden Zahlung nach dem Vorgänge 
anderer Gegenseitigkeits - Versicherungs -Anstalten gar nicht als 
undenkbar anzusehen und hat daher Erwähnung finden müssen.
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Ebenso nothlvendiq war es aber auch, im § 19 des, wenn auch 
höchst uuwahrscheinlichen, der bisherigen Erfahrung widerspre­
chenden, doch inunerhin möglichen, entgegengesetzten Falles zu 
gedenken, daß durch Brauduuglück im Großen der augesam­
melte Fond absorbirt würde und eine General Repartition des 
Schadenersatzes eintreten nmßte. Daß trotz des Feststehens der 
solidarischen Verhaftung aller Mitglieder für diese äußersten 
Fälle ein äußerstes Maß der Zahluugspflichtigkeit in dem Zeit­
räume eines Jahres stipulirt werden mußte, wird ohue 
Zweifel zugegeben werden, da es unerläßlich erscheint, daß so­
wohl den durch ein großes Brandunglück Betroffenen in diesem 
Fall Garantie geboten werde, so weit sie irgend möglich ist, 
als auch daß andrerseits die ungeschädigten, Zahlungspflichtigen 
Mitglieder des Verbandes gegen unerfüllbare Anforderungen 
der Abgebrannten, in Bezug auf Größe der Entschädiguugs- 
Quoten lind Kürze des Termins, statutarisch sichergestellt und 
die Grenzen ihrer Haftung klar unb fest bestimmt werden. 
Wenn die vorstädtische Asseeurations-Soeietät in ihrem bisheri­
gen Statut für diesen unglücklichsten Fall, bei h a l b e m Scha­
denersatz das Maximum der jährlichen Repartition aus 5 pEt. 
festgesetzt hatte, in ihrem ueuesteu, jetzt geltenden Statut aber 
bei vollem Schadenersatz mir 4 pEt. stipulirt, so glaubt die 
Commission bei ihrem Ansätze von 2 pCt. mit Rücksichtnahme 
ans den Werth nnd die Beschaffenheit des Hänsereompleres in 
der inner» Stadt, das rechte Maaß getroffen ilnd für beide 
Theile die Grenzen der Billigkeit wie der Leistungsfähigkeit 
eingehalten zu haben. Auch könnte zu dem 8 19 noch ein 
Zusatz gemacht werden, nach welchem es in einem solchen äußer­
sten llnglücksfalle der General - Versanuulung offen gelassen 
würde, behufs schleunigerer Hilfe für die Abgebrannten, den 
Umständen angemessene, extraordinaire Maßregeln zu beschließen 
und zn ergreifen.

Ad K ÄS & SÄ.

Durch diese 8§ wird die kostspielige und unzweckmäßige 
Abforderung der Zahlungen dnrch Einkassirer, welche mit dem 
Abläufe des Jahres 1863 bei allen städtischen Verwaltungs­
behörden abgeschafft werden wird, auch bei dieser Anstalt, in 
Bezng ans die jährlichen Beiträge beseitigt lind die direete Ein­
zahlung zur Kasse der Administration festgesetzt. Cs ist anzu­
nehmen, daß diese im Interesse der Ordnung, Zweckmäßigkeit 
und Sparsamkeit vorgeschlagene Einrichtung von Niemanden 
beanstandet werden lvird. Aber auch in Bezng auf Nachsicht 
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und Milde, die ein Bürger dem andern schuldig ist, soweit sie 
irgend mit einem geregelten Geschäftsgänge vereinbar sind, 
glaubt die Redactions-Commission in ihren Propositionen das 
Mögliche gethan zu haben, indem sie zu den äußersten Maß­
regeln nur sehr spät erst zu schreiten vorschlägt.

Ad K 24.

_ Wie es Versieherungs-Anstalten gegen Wassersnoth, Ha­
gelschlag, Viehsterbeu, ja sogar gegen den durch eingeschlagene 
Spiegelsenster entstandenen Schaden giebt, und wie jede dieser 
Gesellschaften ihren speciellen Zweck ausspricht und verfolgt, so 
hat in dem angezogenen Paragraphen der im § 1 allgemein 
angedeutete Zweck dieser Anstalt möglichst genau dahin präcisirt 
werden sollen, welche Gefahren dieser ausschließlich zur Ent­
schädigung für Feuerschäden errichtete Verband überuimnit, 
und welche nicht. Diese Präcisirung, deren Folge der Aus­
schluß aller Zerstörungen durch Erdbeben, durch Pulver-Explo­
sionen, oder andere Explosionen o h u e B r a n d ist, ist dem 
Statut der Gothaer Feuer-Versicherungsbank und dem Rormal- 
statut der Russischen Staatsregieruug für gegenseitige Feuer­
Versicherungen entlehnt, findet sich aber auch iu vielen anderen 
Statuten und ist gerechtsertigt durch das Bestreben, Aufgabe 
und Verpflichtung der Anstalt klar hinzustellen, um irrige Er- 
wartuugen zurückzuweisen und Streitigkeiten nach Möglichkeit 
zu vermeiden.

Der K 2*»

bezweckt gleich dem § 19 und 24, die Sicherstellung der An­
stalt gegen maßlose unersiillbare Anforderungen der durch Brand­
unglück, in Verluste geratheuen Mitglieder gegenüber der Ge- 
sammtheit. Die hier angenommenen Fälle, iu welchen die 
Brandentschädigung nicht gezahlt werden kann, befinden sich 
nicht nur in dem ungezogenen ministeriellen Normalstatut, son­
dern mit kleinen Varianten fast iu allen Statuten iu- und aus­
ländischer Gesellschaften. — Ihn zu schroffen Rigorismus iu 
der Interpretation des Wortlauts dieses Paragraphen auszu­
schließen, ist der General - Versammlnug eine ausnahmsweise 
Entscheidung im einzelnen Fall Vorbehalten worden.
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Ad KK ÄN &. 30.

Bei Abfassung dieser beiden Paragraphen ist die Coin­
Mission von der Absicht geleitet worden, nicht allein, dem Be­
schluß der General - Versammlung Folge gebend, den Wieder­
aufbau oder Nichtwiederaufbau eines abgebrannten Gebäudes 
in den freien Willen des Besitzers zu stellen, sondern auch: bei 
diesem rein städtischen Institut, dessen Mitglieder vielleicht eben 
so oft hypothekarische Gläubiger als hypothekarische Schuldner 
sind, die Ersteren im Falle von Brandschäden an ihren Hypo­
theken gegen alle Eventualitäten möglichst sicher zu stellen. Die 
Commission glaubt, daß es in der von ihr projeetirteu Fassung 
der beiden Paragraphen ihr gelungen ist, die Freiheit der Ver­
wendung des Schadenersatzes mit der Sicherheit der hypothe­
karischen Gläubiger zu vereinigen.

Eine Verschmelzung dieser beiden 88 zum Zweck eines 
gleichartigen Verfahrens in beiden Fällen, des Wiederaufbaues 
und des Nichtlviederaufbaues eines abgebrannten Gebäudes, 
hat die Commission nicht für zweckmäßig erachten können, weil 
in letzterem Falle bei sofortiger Auszahlung des ganzen Ersatzes 
eine expromissorische Caution ohne, oder vor Erlassung eines 
Proclams, nicht ausreichend erscheinen, ja die Administration 
möglicherweise in schwere Verantwortlichkeit bringen dürfte; 
während wenn im ersten Falle an die Stelle der bei successi- 
ver Auszahlung vorgeschlagenen expromissorischen Caution jedes­
mal nach einem Brande ein kostspieliges und zeitraubendes 
Proelam treten müßte, dadurch weder dem Hausbesitzer, noch 
dessen Gläubigern ein guter Dienst erwiesen werden würde.

Ad K 44.

Indem die Commission von den Aussprüchen der Admi­
nistration eine Appellation an die General-Versammlung und 
von dieser an 'Einen Wohl-Edlen Nath vorgeschlagen und 
jedem Mitgliede zur Erlangung seines Rechts somit innerhalb 
unserer Stadt selbst drei Instanzen dargeboten hat, glaubt 
sie gleichzeitig dem Interesse des Einzelnen genugsam Rechnung 
getragen, als die Gesammtheit vor langwierigen, kostspieligen 
Processen gewahrt zu haben.

Ad § 4g & 50

Die Commission hat eine Einladung der Interessenten 
zur General - Versammlung durch dreimalige Aufforderung in 
den gelesensten Lokalblättern, wenn erforderlich unter Er­
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Mahnung der zur Verhandlung toiiuneiiDcii Gegenstände, pra 
ponid, aber keine Geldstrafe für etwaiges Ausbleiben festgesetzt, 
weil diese an sich schon unliebsame Maßregel obenein sich 
überall als fruchtlos erwiesen hat nui) ohnehin auf ein zahl 
reiches freiwilliges Erscheinen der sümmtlich nahe beiheiligten 
Hausbesitzer mit Gruud gehofft werden muß. Welche Anzahl 
aber erforderlich sein soll, um die Versammlung beschlußfähig 
zu machen, hat sie zu fixireu nicht für rathsam gehalten, weil 
sie einerseits nicht zu niedrig greifen, anderseits aber eben so 
wenig eine zu hohe Zahl hat Vorschlägen wollen, da die Er­
fahrung genugsam gelehrt hat, daß so manche Versammlungen 
wegen weniger an der Zahl fehlender Personen nicht zu Stande 
kamen, demnach erfolglos aus einander gehen mußten, und daß 
eine nach Wochen zusammen gebrachte abermalige Versammlung 
in der Regel ein gleiches Schicksal hatte. Aus diesen Gründen 
hat die Commission vorgeschlagen: daß die nicht Erschienenen 
nach überall geltenden Grundsätzen, sich den Beschlüssen der 
Anwesenden zu fügen haben sollen, und hofft damit auch das. 
zweckmäßigste Mittel getroffen zu haben, das zahlreiche Erfchei 
nen der Mitglieder zu fördern.

Die fast allgemein aufgegebene Art der Einladung 
einer sehr zahlreichen Mitgliederfchast durch auszutragende Zettel 
an jeden Einzelnen hat die Comuliffiou der Kostspieligkeit und 
des damit verbundenen Zeitaufwandes wegen nicht empfehlen 
zu dürfen geglaubt.

Zu deu 88 49, 51 bis 53 incl. hat die Redaetions- 
Eommission eine Motivirung oder Erläuterullg zu geben keine 
Veranlassung finden könneir.

Von Der (Seiifur genehmigt. Riga, am 12. Febr. 1863.

H. Schnakmburgs litho- und typ. Anstalt. Riga, 1863. .



Druckfehler:
Aus Seite 3, Zeile 16 von oben statt: springenden, zn lesen: 

s p v i n g e n d e.
M 5, „ 23 „ , Gesanuntheit die, zn lesen:

Gesammtheit der.
V o, n 25 „ „ Wiederlegnng, zn lesen:

Widerlegnng.
n 5, , 6 von nuten statt: der vorzugsweise feuersgefähr­

licher, zu lesen: vorzugsweise feuersgefährlicher.
» 5, „ 9 von unten statt: dies, zn lesen: das.
» 8, „ 4 „ „ gestellt, „ gestellt wird.


